
Europisches Patentamt 	European Patent Office 	Office europèen des brevets 
Beschwerdakammern 	 Boards of Appeal 	 Chanthrss do recours 

[v.rbff.ntlichunp irn Amblatt 	JWNOIn 
Publication In hi Official Journal YjaJNo 
Publication su Journal Official 	Oi/Nen 

Aktenzeichen / Case Number / N °  du recours: T 483/8 9 - 3.2.2 

Anmeldenummer / Filing No I N°  de Ia demande 04 111 327.7 

Veröffentlichungs-Nr. / Publication No / N°  de Ia publication :0 140 150 

Bezeichnung der Erfindungverfahren zur Hers tellung von Platten aus hochver- 
Title of invention: 	sch1eiIfesteni Kurtststoff sowie Schuhsohle als 
Titre de l'invention: 	Zuschnitt aus solchen Platten 

Kiassifikation / Classification / Classement :329C 45/00, C081. 75/04, B29D 7/00, 
A43B 13/04, B29L 31/50 

ENTSCHEIDUNG I DECISION 

vom/of/du8. Juni 1990 

Anmelder / Applicant / Demandeur: 	Cimatec Chemisch-technische 
Handelsgesellschaft mbH 

Patentinhaber / Proprietor of the patent / 
Titulaire du brevet 

Einsprechender / Opponent / Opposant: 

Stichwort / Headword / Référence: 

EPO/EPC/CBE 	 Artikel 56 

Schlagwort /Keyword /Mot clé: "Erfinderische TAtigkeit (bej aht)" 

L&tsa I Headnote / Sommaire 

EPAIEPOIOEB Form 3030 10.06 



Europäisches 	European Patent 	Office européen 
Patentamt 	Office 	 des brevets 
Beschwerdekammern 	Boards of Appeal 	 Chambres de recours 

Aktenzeichen: T 483/89 - 3.2.2 	 jo)) 
ENTSCHEIDUNC 

der Tecbnischen Beschwerdekannner 3.2.2 
vom 8. Juni 1990 

Beschwerdefuhrer: 	Citnatec Chemisch-technjsche 
Handelsgesellschaft mbH 
Orkotten 36 
D-4404 Telgte (DE) 

Vertreter: 	PatentanwAlte Neinke und Dabringhaus 
Dipl. -Ing. J. Meinke, Dipl. -Ing. W. Dabringhaus 
Westenhellweg 67 
D-4600 Dortmund 1 (DE) 

Angefochtene Entscheidung: Entscheidung der Prufungsabteilung des Europaischen 
Patentaints vom 25. Januar 1989, mit der die 
europAische Pátentaximeldung Nr. 84 111 327.7 
aufgrund des Artikels 97 (1) EPU zurickgewlesen 
worden 1st. 

Zusammensetzung der Kanmier: 

Vorsitzender: C. Szabo 
Hitglieder: P. Dropmann 

M. Schar 

EPAIEPO/OEB Form 3002 11.88 



-1- 	T483/89 

Sachverhalt und Antrãge 

I. 	Die am 22. September 1984 angemeidete europäische 

Patentanmeidung Nr. 84 111 327.7 mit der Veräffent-

lichungsnummer 0 140 150 wurde durch Entscheidung der 

Prüfungsabteiiung vom 25. Januar 1989 zurückgewiesen. 

Der Entscheidung lagen der mit Eingabe vom 24. Juni 1987 

eingereichte Anspruch 1 bzw. Alternativanspruch 1 und die 

ursprünglichen Ansprüche 2 bis 11 bzw. 4 bis 11 zugrunde. 

Sie wurde damit begründet, daB der Gegenstand der' 

Verfahrens-, Vorrichtungs- und Erzeugnisansprüche im 

Hinblick auf den sich aus folgenden Druckschriften 

ergebenden Stand der Technik nicht auf einer 

erfinderischen Tätigkeit beruhe: 

DD-A-110 046, 

DE-C-892 237, 

US-A-i 449 445, 

H. Domininghaus, Die Kunststoffe und ihre Eigen-

schaften, VDI-Verlag GmbH, Düsseldorf 1976, 

Seiten 504, 508, 509, 512, 513 und 520, 

H. Saechtiing, Kunststoff-Taschenbuch, 20. Ausgabe, 

Carl Hanser Verlag Nünchen Wien 1977, Seiten 393, 

395-397 und 400. 

II. 	Gegen die Zurückweisungsentscheidung legte die Anineiderin 

(Beschwerdefuhrerjn) am 21. Mãrz 1989 unter gleichzeitiger 

Entrichtung der Gebuhr Beschwerde em. 

Die Beschwerdebegrundung ging am 18. Mai 1989 zusaminen mit 

einem neuen Patentanspruch 1 em. 
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In einem Bescheid vom 8. Dezember 1989 hat die Kammer die 

Druckschri ft 

(6) Ullmanns Encyklopãdie der technischen Cheinie, 

4. Auflage, Band 19, Verlag Chemie 1980, Seiten 326-

329 

in das Verfahren eingeführt und die vorlãufige Auffassung 

vertreten, daB der Anspruch 1 gegen die Artikel 123 (2) 

und 84 EPU verstoBe und das in ibm beanspruchte Verfahren 

auf keiner erfinderischen Tätigkeit zu beruhen sc4eine. 

Am 8. Juni 1990 hat eine mündliche Verhandlung 

stattgefunden. Vorher hat die Beschwerdeführerin mit 

Eingabe vom 6. Februar 1990 einen neuen 

Verfahrensanspruch 1 eingereicht. In der Eingabe und in 

der Verhandlung hat die BeschwerdefUhrerin zur Begründung 

des Vorhandenseins einer erfinderischen Tätigkeit des 

Verfahrens gemäB Anspruch 1 insbesondere geltend gemacht, 

- 	daB das Ziel der Erfindung gewesen sei, dem Kunden 

einen Lederersatz für Schuhsohlen zu bieten, der 

hinsichtlich seiner Eigenschaften und insbesondere 

der Haptik nicht nur dein Naturprodukt Leder 

entspreche, sondern bezüglich Abriebfestigkeit und 

Preis dem Leder wesentlich überlegen sei und 

bezüglich Wasserundurchlãssigkeit die günstigen Werte 

von Gummi erreiche, 

- 	daB in der Druckschrift (1) DD-A-110 046 eine un 

Vergleich zur vorliegenden Patentanmeldung gànzlich 

andere Technologie zur Herstellung von beispielsweise 

Schuhsohlen beschrieben werde, da geinãB (1) die 

zunãchst hergesteliten Platten aus thermoplastischem 

Polyurethanelastomer granuliert würden und das 

Granulat anschlieBend durch SpritzgieBen zu einem 

Formartikel verarbeitet werde, 
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- 	daB demgegenUber in der vorliegenden Anineldung die 
Schuhsohlen nicht als SpritzguBformteile gefertigt 
würden, sondern zunächst un HochdruckgieBverfahren 
ein Halbfabrikat in Plattenforin hergestelit werde, 
das anschlieBend in Platten halber Wandstãrke 
gespalten werde, aus denen nach einem Reinigungs-, 
Druck- und Lackiervorgang die Schuhsohlen ausgestanzt 
würden, 

- 	daB also beiin anineldungsgemäBen Verfahren das 
Endprodukt, die Schuhsohle, kein Spritzprodukt, 
sondern ein Spalt- und Stanzprodukt sei, 

- 	daB dieser Unterschied gegenüber dem aus (1) 
bekannten Verfahren durch den Stand der Technik nicht 
nahegelegt werde, da üblicherweise die Formgebung von 
Schuhsohlen aus Polyurethan direkt durch Form-
spritzen oder -gieBen oder durch Anspritzen an das 
Schuhobermaterial erfolge, 

- 	und daB durch den Verfahrensschritt des Spaltens des 
Halbfabrikats die fertige Schuhsohle eine als Lauf-
flàche besonders geeignete hochverdichtete und 
hochverschleiBfeste AuBenseite und eine durch das 
Spalten erzeugte, für die Verkiebung der Schuhsohle 
besonders günstige feinstrukturierte Innenflãche 
erhalte. 

V. 	Auf den Einwand der Kaminer, der Anspruch 1 sei nicht 
korrekt gegenüber der Druckschrift (1) abgegrenzt, legte 
die Beschwerdefuhrerin wâhrend der iuündlichen Verhandlung 
einen neuen Anspruch 1 mit folgendem Wortlaut vor: 

"Verfahren zur Herstellung von Schuhsohlen (1) aus 
hochverschlejBfestem Kunststoff, wobei aus einem Gemisch 
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aus Polyol mit einem Füllstoffantei]. von 0 bis 30 % unter 

Hinzufügung von Isozyanat zuriãchst Platten (2) gegossen 
werden, 

dadurch gekennzeichnet, 

daB die Platten in HochdruckgieBverfahren als 

Halbfabrikate aus hochverschleiBfestem Kunststoff 

hergeste].lt werden, jede so hergestellte Platte 

anschlieBend in ihrer Mittelebene zur Erzeugung zweier 
Platten (2 1 ) halber Wandstàrke gespalten wird, 
die vor dem Spalten auBen liegenden Hauptseiten jeder 

Platte gereinigt, bedruckt und anschlieBend lackiert 
werden 

und nachfolgend aus den so behandelten Platten die 

Schuhsohlen ausgestanzt werden." 

VI. 	Die Beschwerdefuhrerin beantragt die Authebung der 

angefochtenen Entscheidung und die Erteilung eines Patents 
mit folgenden Unterlagen: 

Patentansprüche: Anspruch 1, vorgelegt in der mündlichen 

Verhandlung, 

Ansprüche 2 und 3, entsprechend den 

ursprünglichen Ansprüchen 6 und 7 (unter 

Anderung des Ruckbezugs des 
Anspruchs 6); 

Beschreibung: 	in einer in Hinblick auf Regel 27 (1) C) 

und d) EPU noch anzupassenden Fassung; 

Zeichnungen: 	Figuren 1 und 2 wie ursprünglich 

eingereicht. 
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EntscheidungsgrUnde 

Zulãssigkeit der Beschwerde 

Obwohl die Beschwerdeschrift weder die Anschrift des 

Beschwerdeführers noch einen Antrag, der den Uinfang 

angibt, in dein die Anderung oder Aufhebung der 

angefochtenen Entscheidung begehrt wird, enthàlt und somit 

die Vorschriften der Regel 64 a) und b) EPU nicht erfüllt, 

werden Aritrag und Adresse diesfalls als aus den Akten bzw. 

der Beschwerdebegründung hervorgehend erachtet, weshaib 

die Beschwerde un Hinblick auf die ständige Rechtsprechung 

der Beschwerdekanunern des Europãischen Patentamts (cf 

T 1/88 voin 26. Januar 1989, unveröffentlicht, und T 85/88 

voin 31. August 1989, unveröffentlicht) als zulässig 
angesehen wird. 

Formale Aspekte 

2.1 	Der geltende Anspruch 1 1st durch Zusainmenfassen der 

ursprünglichen Ansprüche 1 und 3 bis 5 unter Beschrãnkung 

auf das in der ursprünglichen Anmeldung als bevorzugt 

of fenbarte Einsatzgebiet der Schuhsohlenherstellung 

entstanden. Der in den ursprünglichen Ariineldungsunterlagen 

nicht expressis verbis enthaltene Begriff "Halbfabrikat" 

geht implizit aus den Ausführungen auf Seite 2, Zeile 12 

bis Seite 3, Zeile 14 der ursprunglichen Beschreibung 

hervor. Der un Bescheid voin 8. Dezeinber 1989 von der 
Kainmer erhobene Einwand bezüglich der Reihenfolge der 

einzelnen Verfahrensschritte 1st durch Anderung des 

Anspruchs 1 ausgerauint worden. Der Anspruch 1 genügt soinit 

der Vorschrift des Artikels 123 (2) EP1J. 

Dasselbe gilt auch für die den ursprunglichen Ansprüchen 6 

und 7 entsprechenden AnsprUche 2 und 3. 
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Bei der von der BeschwerdefUhrerin in Hinblick auf 
Regel 27 (1) C) und d) EPTJ vorzunehinenden Uberarbeitung 
der Beschreibung wird jedoch Artikel 123 (2) EPU wieder zu 
beachten sein. 

	

2.2 	Der Anspruch 1 erfüllt hinsichtlich Klarheit auch die 
Forderung des Artikels 84 EPU, nachdem die Beschwerde-
fUhrerin zum Ausdruck gebracht hat, daB mit dent Begriff 
"HochdruckgieBverfahren" sãmtliche in der Polyurethan-
technologie üblichen, mit Hochdruck arbeitenden GieB-
verfahren angesprochen werden. 

	

2.3 	Der Anspruch 1 ist gemãB Regel 29 (1) EPU korrekt 
gegenüber dent aus der Druckschrift (1) DD-A-110 046 
bekannten, dem Anmeldungsgegenstand am nãchsten kommenden 
Stand der Technik abgegrenzt, da nunmehr in seinem ersten 
Teil das Merknial aufgenonimen ist, daB aus dent aus den 
genannten Koinponenten hergesteliten Kunststoff zunãchst 
Platten gegossen werden. 

	

3. 	Neuheit 

Das Verfahren gemäB Anspruch 1 ist gegenüber dem Stand der 
Technik, wie er sich aus den mm Verfahren befindlichen und 
den darüber hinaus im Recherchenbericht genannten Druck-
schriften ergibt, neu (Art. 54 EPU). Dies geht bereits 
daraus hervor, daB diese Druckschriften kein Verfahren 
of fenbaren, bei dent durch HochdruckgieBen aus Polyurethan 
zunãchst ein Halbfabrikat in Plattenform hergesteilt wird, 
das Halbfabrikat anschlieBend in Platten halber Wandstãrke 
gespalten wird und nach Reinigen, Bedrucken und Lackieren 
aus den gespaltenen Platten Schuhsoh].en ausgestanzt 
werden. 
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Nachstliegender Stand der Technik 

Der dein anineldungsgemàBen Verfahren am nãchsten kommende 
Stand der Technik ist, wie von der Beschwerdeführerin 
eingerãumt wird, aus der Druckschrift (1) DD-A-110 046 

bekannt. Diese Druckschrift offenbart ein Verfahren zur 
Herstellung von thermoplastischen Polyurethanelastozneren 
aus Koinponenten, die - ebenso wie beim armieldungsgemãBen 
Verfahren - aus Polyol, 10 bis 30 % Füllstoff, beispiels-
weise Kreide, und Diisocyanat gebildet sein können. Die 
aus diesen Koinponenten bestehende Reaktionsmischung wird 
zu Platten gegossen und danach granuliert (cf. Seite 3, 
Zeilen 59-62). Aus der erhaltenen, ein Zwischenprodukt 
darstellenden therinoplastischen Polyurethanmasse können 
anschlieBend, wie ferner in (1) beschrieben wird, durch 
eine formgebende Weiterverarbeitung, beispielsweise durch 
SpritzgieBen, abriebfeste Forinartikel, wie Schuhsohlen, 
hergestelit werden (cf. Seite 3, Zeilen 28-49). 

Aufgabe und Lösung 

Im Hinblick auf den vorstehendaufgezeigten Stand der 
Technik kann unter anderem eine objektiv aus diesein Stand 
der Technik herleitbare technische Aufgabe darin gesehen 
werden, ein rationalisiertes Verfahren zur Herstellung von 
Schuhsohlen zu schaffen, wobei die Schuhsohlen 
hinsichtlich ihres Aussehens Ledersohien gleichen und 
hinsichtlich Abriebfestigkeit und Preis bekannten 
Schuhsohlen überlegen sein sollen. Die Relevanz dieser 
Aufgabe ergibt sich àus einem Vergleich der Nerkniale und 
Effekte des Anmeldungsgegenstandes mit denen des Standes 
der Technik. 

Diese Aufgabe wird im wesentlichen dadurch gelöst, daB aus 
den im ersten Teil des Anspruchs 1 genannten Komponenten 
in HochdruckgieBverfahren ein plattenförmiges Halbfabrikat 

02974 	 .1... 



- 8 - 	 T483/89 

aus hochverschleiBfestem Kunststoff hergestelit wird, daB 
das plattenfôrmige Halbfabrikat in der Mittelebene 
gespalten wird und daB nach einem Reinigungs-, Druck- und 
Lackiervorgang aus den gespaltenen Platten Schuhsohlen 
ausgestanzt verden. 

Diese Verfahrensweise erspart die Bereithaltung von an die 
jeweilige GrôBe der Schuhsohlen angepaBten GieBforinen und 
fuhrt zu Schuhsohien, die vie Ledersohien aussehen, 
hinsichtiich Abriebfestigkeit und Preiswürdigkeit aber 
entscheidende Vorteile gegenuber bekannten Schuhsh1en 
aufveisen. Die anmeldungsgemaB hergesteliten Schuhsohlen 
besitzen eine durch das HochdruckgieBen entstandene, als 
Lauffiãche dienende hochwertige und hochverschleiBfeste 
AuBenseite und eine durch das Spaiten entstandene, für die 
Verkiebung der Sohien besonders günstige, poröse 
Innenflàche. 

	

6. 	Erfinderische Tãtigkeit 

	

6.1 	Die Kainmer stinunt der Prüfungsabteilung darin zu, daB im 
Hinblick auf den Stand der Technik, vie er aus der Druck-
schrift (5), insbesondere Seite 395, letzter Absatz, oder 
der von der Kaminer eingeführten Druckschrift (6), 
insbesondere Seite 327, rechte Spalte, fünfter Absatz und 
linke Spalte, dritter Absatz, bekannt ist, in der 
Anvendung des HochdruckgieBverfahrens bei der Hersteilung 
von Poiyurethanartikein keine erfinderische Tãtigkeit 
gesehen werden kann. 

Ebenfalis teilt die Kammer die Meinung der Prüfungsab-
teilung, daB der ferner un Anspruch 1 genannte Verfahrens-
schritt des Spaitens einer Po].yurethanpiatte zur Erzeugung 
zweier Platten halber Wandstãrke durch die Lehre der 
Druckschrift (2) nahegelegt vird, insbesondere wenn 
Piatten mit zvei qualitativ unterschiedlichen Fláchen, von 
denen die eine für einen spãteren Kiebvorgang geeignet 
sein soil, herzustelien sind. 
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6.2 	Die Kaininer ist jedoch, wie nachfo].gend begründet wird, der 
Auffassung, daB der aus den irn Verfahren befindlichen und 
den weiterhin im Recherchenbericht genannten Druck-
schriften bekannte Stand der Technik es dern Fachinann nicht 
nahegelegt hat, bei der Herstellung von Schuhsohlen aus 
Polyurethan die Sohien nicht, wie bisher üblich, als 
Formartikel durch GieBen oder SpritzgieBen herzustellen 
oder an das Schuhobermaterial anzuspritzen, sondern 
zunächst plattenfOriniges Halbfabrikat un HochdruckgieB-
verfahren herzustellen und anschlieBend durch Spalten, 
Reinigen, Bedrucken, Lackieren und Ausstanzen die \  
Schuhsohlen zu formen. 

	

6.3 	Die dern anineldungsgeinaBen Verfahren am nächsten konunende 
Druckschrift (1) kann dern Facbinann keine Anregung zur 
Lösung der unter Ziffer 5 genannten Aufgabe gegeben haben. 
In dieser Druckschrift wird zwar gelehrt, zunàchst em 
plattenformiges Zwischenprodukt aus Polyurethan herzu-
stellen; dieses Zwischenprodukt wird aber anschliel3end 
granuliert, d. h. in seiner Form zerstört, und das 
Granulat kann danach durch SpritzgieBen, Extrudieren oder 
Pressen zu einein gewünschten Formartikel verarbeitet 
werden. Die Struktur des Zwischenprodukts liefert daher 
keinen Beitrag zur Struktur der fertigen Sohie. 

Die Druckschrift (1) enthãlt keinen Hinweis darauf, das 
plattenförmige Zwischenprodukt unniittelbar im Hochdruck-
gieBverfahren zu erzeugen und, anstelle es zu granulieren 
und durch Spritzen foringebend zu verarbeiten, direkt als 
Halbfabrikat zu verwenden, urn daraus durch Spalten und 
Ausstanzen Schuhsohlen zu formen. Der in (1) aufgezeigte 
Weg der plastischen Formgebung von Schuhsohlen folgt 
vielrnehr deni al].gemeinen Trend, der darin besteht, bei der 
Schuhsohleriherstellung aus Polyurethan die Fornigebung der 
Sohien durch Forrnspritzen, ForrngieBen oder durch 
Anspritzen an das Schuhoberrnaterial vorzunehrnen. Dieser 
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Trend, auf den die Beschwerdefuhrerin wâhrend der 

inündlichen Verhandlung hingewiesen hat, wird auch durch 

die Druckschrift (5), Seite 400, vorletzter Absatz, 

belegt. Es ist kein Grund erkennbar, von diesern von der 

Technik eingeschlagenen Weg abzuweichen. Dies zeigt sich 

auch darin, daB in (1), obwohl zunãchst ein platten-

fãrrniges Zwischenprodukt hergesteilt wird, die Forrngebung 

der Sohien nicht durch Ausstanzen dieses plattenfórmigen 

Zwischenprodukts, sondern durch plastisches Umforrnen 
erfolgt. 

Urn vom Stand der Technik gernãfi Druckschrift (1) zurn 

annieldungsgernäBen Verfahren zu gelangen, war nicht nur 

eine Verbesserung, sondern eine radikale Anderung des 

bekannteri Verfahrens erforderlich, die zu einer anderen 

Technologie führte. Der Schritt des HochdruckgieBens muBte 

an den Anfang des Verfahrens gesteilt werden; auf die 

Herstellung eines zu granulierenden Zwischenprodukts wurde 

verzichtet; die übliche Technik der Herstellung von 

Polyurethan-Schuhsoh].en als Formartikel rnuBte verlassen 

und statt dessen erkannt werden, daB aus dern durch 

HochdruckgieBen erz eugten plattenfãrmigen Halbfabrikat 

uninittelbar durch Spalten in zwei Halbplatten und 

Reinigen, Bedrucken, Lackieren und Ausstanzen der 
groBflãchigen Halbplatten die Schuhsohlen mit den 

gewünschten Eigenschaften hergesteilt werden kônnen. 

Durch diese Verfahrensweise kann auf die Bereithaltung von 

an die jeweilige GrôBe der Schuhsohlen angepaBten 

GieBforrnen verzichtet werden; statt dessen kännen in 

groBern MaBstab aus den Halbplatten gleichzeitig rnehrere 

Schuhsohlen gefertigt werden. 

6.4 	Von den weiteren im Verfahren befindlichen oder im 

Recherchenbericht genannten Druckschriften enthalten 

lediglich die Druckschriften (4), (5) und (6) einige 

Hinweise auf die Herstellung von Polyurethan-Schuhsohlen. 
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Sie bestätigen allenfalls den zuvor aufgezeigten Trend in 

der Schuhsohlenherstellung, geben aber keine Anregung, in 

Abkehr von diesem Trend die Schuhsohlen nicht als Spritz- 

produkt, sondern als Spalt- und Stanzprodukt eines 

hochdruckgegossenen plattenförmigen Halbfabrikats zu 

fertigen. 

6.5 	AUS den vorstehenden Ausführungen folgt, daB das Verfahren 

gemäB Anspruch 1 auch auf einer erfinderischen Tãtigkeit 
beruht (Art. 56 EPIJ). 

7. 	Der Anspruch 1 1st mithin gewãhrbar (Art. 52 (1) EPU). 

S. 	Die abhàngigen Ansprüche 2 und 3 haben besondere 

Ausgestaltungen des Verfahrens nach Anspruch 1 zuni Inhalt; 

sie sind daher ebenfalls gewährbar (Regel 29 (3) EPU). 

Entscheidungsformel 

Aus diesen GrUnden wird entschieden: 

Die angefochtene Entscheidung wird aufgehoben. 

Die Sache wird mit der Auflage an die erste Instanz 

zurückverwiesen, ein europãisches Patent auf der Grundlage 

der unter Ziffer VI genannten Unterlagen zu erteilen. 

Der Geschäftsstellenbeainte: 	Der Vorsitzende: 

/ 

N. Maslin 
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